
  25.09.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 23 

Gericht 

BVwG 

Entscheidungsdatum 

25.09.2017 

Geschäftszahl 

W123 2132903-1 

Spruch 

W123 2132903-1/9E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Dr. Michael ETLINGER als Einzelrichter über die 
Beschwerde von XXXX, geb. XXXX, StA Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl vom 28.07.2016, Zl. 1094379310/151742458, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z 3, 55, 57 AsylG 2005 idgF, § 9 BFA-VG idgF 
und §§ 52, 55 FPG idgF als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger der Volksgruppe der Hazara, reiste illegal in das 
österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 10.11.2015 den gegenständlichen Antrag auf internationalen 
Schutz. 
 

2. Im Rahmen der am 11.11.2015 durch ein Organ der Landespolizeidirektion Niederösterreich durchgeführten 
Erstbefragung gab der Beschwerdeführer zu seinem Fluchtgrund an, dass er im Jahr 1992 mit seiner Familie 
Afghanistan verlassen habe. Er habe damals als Bauarbeiter in einer Firma gearbeitet. Die Taliban hätten dem 
Beschwerdeführer diese Arbeit untersagt. Der Beschwerdeführer habe seine Arbeit nicht aufgeben wollen, 
weshalb ihn die Taliban mit dem Umbringen bedroht hätten. Aus diesem Grunde sei der Beschwerdeführer mit 
seiner Familie nach Pakistan geflüchtet. 
 

3. Am 23.05.2016 fand die Einvernahme des Beschwerdeführers vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl (BFA) statt. Die Niederschrift lautet auszugsweise: 
 

LA: Wo waren sie zuletzt, in ihrem Heimatland, regelmäßig aufhältig? 
 

AW: Provinz Ghazni, Distrikt XXXX, Dorf XXXX. Dabei handelt es sich um mein Elternhaus, indem ich von 
meiner Geburt an, bis zur Ausreise 1392 (Anm. 2013) wohnhaft war. Ich war immer nur dort wohnhaft, ich war 
sonst nie woanders aufhältig. Ich bin aber immer wieder nach Pakistan und in den Iran gefahren. Auf Nachfrage 
gebe ich an, dass ich im Iran gearbeitet habe und in Pakistan war ich auch als Chauffeur tätig. 
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LA: Mit wem haben sie dort gewohnt? 
 

AW: Mit meinen Eltern und meinem Bruder. Sonst hat dort niemand gewohnt. Meine Onkeln und Tante 
wohnten aber in meinem Heimatdorf. Meine Familie lebt noch immer dort. 
 

LA: Wie waren ihre Lebensumstände? 
 

AW: Mittel. 
 

LA: Wovon haben sie zuletzt gelebt? 
 

AW: Von meiner Beschäftigung als Chauffeur für eine Straßenbaufirma, außerdem haben wir Grundstücke 
bewirtschaftet. Aus den Einkünften meiner Beschäftigungen konnte ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. 
 

LA: Welchen Beruf haben sie erlernt? 
 

AW: Maler und Anstreicher. 
 

LA: Waren sie in Haft oder sonst inhaftiert? 
 

AW: Nein. Aber in Iran und Pakistan schon, da ich dort illegal aufhältig war. 
 

LA: Sind oder waren Sie Mitglied einer politischen Partei oder sonstigen Gruppierung? 
 

AW: Nein. 
 

LA: Wie sind sie eingereist. 
 

VP: Illegal mit Schlepper. 
 

LA: Was waren die Gründe dafür, dass sie ihr Heimatland verlassen haben? 
 

AW: Ich hatte Schwierigkeiten. Mein Leben war in Gefahr, es ist allgemein bekannt, dass Hazara verfolgt und 
getötet werden. Es bestand die Gefahr, dass ich geköpft werde. Das ist alles. 
 

LA: Haben sie Probleme mit staatlichen Einrichtungen oder Behörden in ihrem Heimatland? 
 

AW: Nein, ich hatte aber mit den Taliban und der Daesh Schwierigkeiten. Sie köpfen Hazara. 
 

LA: Hatten sie, abgesehen von den bereits geschilderten Problemen, sonstige Probleme in ihrem Heimatland? 
 

AW: Nein. 
 

LA: Inwiefern wären sie von den Taliban bedroht worden. Bitte schildern sie konkret unter Anführung von 
Details. 
 

AW: Sie wissen bestimmt, dass jene Hazara die aus XXXX in andere Städte fahren gefährdet sind, weil die 
Straßen in die anderen Städte unsicher sind. Ich war für eine Firma tätig und wenn die Taliban erfahren, dass 
jemand für den Staat arbeitet, dann verfolgen sie diese Person bis sie sie ergreifen und töten. Ein Arbeitskollege 
von mir der eines Tages seine Kinder nach Kabul zum Arzt bringen wollte ist nicht mehr nach Hause 
zurückgekehrt. Auf dem Weg nach Ghazni ist sein Auto von den Taliban angehalten worden. Sein Schicksal ist 
ungewiss. Ich hatte Angst, dass mir dasselbe zustoßen könnte, deshalb bin ich geflüchtet. 
 

LA: Sie können also über keine sie persönlich betreffende Gefährdungslage schildern. 
 

AW: Immer wenn ich meinen Gehalt von der Stadt in Ghazni abholen wollte, musste ich aufpassen. Zweimal 
wurde mein Auto von den Taliban angehalten, aber sie konnten nicht erkennen, dass ich beruflich unterwegs 
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war. Ich habe einmal gesagt, dass ich ein Reisender wäre und ein anders mal, dass ich meine Familie besucht 
hätte. Ich wurde von ihnen noch nie mit dem Tod bedroht. 
 

LA: Welcher Beschäftigung gingen sie konkret nach, als sie für diese Straßenbaufirma gearbeitet hätten. 
 

AW: Meine Aufgabe war es, die Ingenieure vom Büro zu den Baustellen zu fahren und sie nach Dienstschluss 
ins Büro zu bringen. 
 

LA: Von wann bis wann gingen sie dieser Beschäftigung nach. 
 

AW: Ich begann im Frühling 1391 (Anm. 2012) und arbeitete acht Monate. Auf Nachfrage gebe ich an, dass ich 
nach Erhalt des letzten Gehaltes das Land verließ. Mein Vertrag ging ursprünglich ein Jahr lang, aber ich hörte 
schon früher auf. 
 

4. Mit dem angefochtenen Bescheid der belangten Behörde wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf 
internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich 
der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan 
(Spruchpunkt II.) abgewiesen. Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde gemäß § 57 
AsylG 2005 nicht erteilt. Es wurde gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung gemäß § 46 FPG 
nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt III.) und die Frist für die freiwillige Ausreise 2 Wochen ab 
Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt IV.). 
 

Im Rahmen der Beweiswürdigung hielt das BFA insbesondere Folgendes fest: 
 

So gaben sie während ihres Sachvortrages an, dass sie mit den Taliban und den Daesh (Anm. gemeint IS) 
Probleme gehabt hätten. Sie wären im Jahr 2011 einmal von den Daesh angehalten worden, wobei sie über ihre 
Volksgruppe und ihre Religion gelogen hätten, ansonsten sie in Gefahr geraten wären. Diese Aussage kann 
insofern nicht nachvollzogen werden, als es den islamischen Staat zu dem von ihnen angeführten Zeitpunkt in 
Afghanistan noch gar nicht gegeben hat. Die Daesh waren zu diesem Zeitpunkt gerade im Entstehen und in 
Syrien aktiv. Somit ist ihre Aussage definitiv nicht zutreffend und kann sich die von ihnen geschilderte Situation 
so nie zugetragen haben. 

Siehe dazu: 

http://daserste.ndr.de/beckmann/sendungen/Die-Entstehung-des-Islamischen-Staates,is134.html 
 

Sofern sie von einem realen Erlebnis gesprochen hätten, wäre es ihnen möglich gewesen unter Anführung von 
Details ausschweifend zu schildern, wozu sie nicht ansatzweise in der Lage waren. In diesem Zusammenhang ist 
es auch sehr zweifelhaft, dass sie bei Wahrheitsunterstellung ihres Vorbringens, als Kraftfahrer tätig gewesen 
wären und Ingenieure vom Büro zu den Baustellen und wieder zurück gebracht hätten, die Bauarbeiter und 
Ingenieure nach wie vor ihrer Arbeit nachgehen, sie als einfacher Kraftfahrer jedoch fliehen hätten müssen. 
Ihrem Vorbringen ist ein völliges Konstrukt zu unterstellen und klar erkennbar, dass sie sich in ihrem Verfahren 
einer erfundenen Fluchtgeschichte bedient haben. 
 

Aber auch eine Gefährdung ihrer Person, ausgehend von den Taliban konnte nicht erkannt werden. So gaben sie 
lediglich an, dass sie möglicherweise in Gefahr geraten könnten, wenn die Taliban ihre Beschäftigung für eine 
Straßenbaufirma in Erfahrung bringen hätten können. Sie wären aber noch nie bedroht worden. Dennoch hätten 
sie aus genau diesem Grund ihr Heimatland verlassen. 
 

5. Am 11.08.2016 erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde gegen den Bescheid des BFA in vollem 
Umfang. Das Ermittlungsverfahren sei insbesondere deshalb mangelhaft geführt worden, da der 
verfahrensführende Referent keine konkreten Fragen zum Fluchtverhalten der Arbeitskollegen gestellt habe, 
weshalb der Beschwerdeführer auch keine näheren Angaben vor dem BFA dazu gemacht habe. Als Mitarbeiter 
einer regierungsnahen Baufirma sei der Beschwerdeführer nach Ansicht der Rebellengruppen jedenfalls der 
Gruppe der Regierungsunterstützer zuzurechnen und somit aufgrund seiner politischen Überzeugung mit 
Verfolgung bedroht. Ferner wurde auf die Situation der schiitischen Hazara in Afghanistan hingewiesen. Die 
Baufirma habe ihren Hauptsitz zwar in Kabul gehabt, der Arbeitsort des Beschwerdeführers sei jedoch 
ausschließlich auf die Provinz Ghazni, Distrikt XXXX, beschränkt worden. Der Beschwerdeführer habe zu 
keinem Zeitpunkt in Kabul gelebt und habe dort auch keine Verwandten oder sonstige soziale 
Anknüpfungspunkte. Dem Beschwerdeführer drohe in Afghanistan als Mitarbeiter einer Baufirma, die von der 
afghanischen Regierung mit dem Straßenbau beauftragt worden sei, Verfolgung aufgrund seiner dadurch zum 
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Ausdruck gebrachten politischen Überzeugung sowie aufgrund seiner Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der 
Regierungssympathisanten. 
 

6. Am 24.02.2017 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche mündliche Verhandlung statt. Die 
Niederschrift lautet auszugsweise: 
 

R: Warum haben Sie Afghanistan verlassen? 
 

BF: In Afghanistan war mein Leben in Gefahr. Deshalb musste ich von dort weggehen. Die Taliban haben den 
Distrikt XXXX regelmäßig angegriffen. Außerdem wurden Hazara auf den Wegen von Taliban und Daesh-
Anhängern entführt. Ein Arbeitskollege von mir ist mit seinen Kindern nach Kabul gefahren, weil sie krank 
waren. Auf dem Weg zurück ist er verschwunden. Wir wissen nicht genau, was mit ihm passiert ist. Wir wissen 
nicht, ob die Taliban oder die Daesh ihn mitgenommen haben. 
 

[ ] 
 

R: Haben Sie noch weitere Fluchtgründe? 
 

BF: Auf den Verkehrswegen wurden zwei Mitglieder unserer Familie verletzt, zum einen meine Ehefrau. Dieser 
Vorfall ereignete sich aber vor vielen Jahren. Und zum anderen mein Neffe, wobei dieser Vorfall vor etwa einem 
Jahr gewesen ist. Unser Wohngebiet ist die ganze Zeit von den Taliban bedroht. Es ist nicht möglich, dort ein 
ordentliches Leben zu führen. Auch die Wege sind mit sehr vielen Gefahren verbunden. Die Taliban nehmen die 
Hazara wegen ihrer Volksgruppe mit, während Daesh sie wegen ihrer Glaubenszugehörigkeit verfolgen. Auch 
die Zivilbevölkerung, damit meine ich die paschtunischen Jugendlichen, zieht einen Vorteil aus dieser Situation, 
indem sie die Hazara bedrohen und von ihnen Geld verlangen. 
 

R: Von wem wurden zwei Ihrer Familienmitglieder verletzt? 
 

BF: Mein Neffe wurde bei einem Selbstmordattentat in der Stadt Kabul leicht verletzt. Meine Ehefrau ist bei 
einer Minenexplosion auf dem Weg nach XXXX verletzt worden, wobei die Mine für ein Fahrzeug eines 
Staatsbediensteten platziert war. 
 

7. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde dem Beschwerdeführer 
zu den vorgelegten Länderberichten (siehe Niederschrift, Seite 7) eine Frist zur Stellungnahme bis längstens 
26.09.2017 eingeräumt. 
 

8. Im Rahmen der am 20.09.2017 fristgerecht eingelangten Stellungnahme des Beschwerdeführers wurde 
einleitend auf das Risikoprofil des Beschwerdeführers laut UNHCR-Richtlinien hingewiesen. Zudem verfüge 
der Beschwerdeführer über keinerlei adäquates soziales oder familiäres Auffangnetz in seiner Heimat mehr. 
Außerdem stamme er aus einer ausgesprochen gefährlichen Provinz. Schließlich wurde auf die generell 
schlechte Sicherheitslage in Afghanistan verwiesen. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen (Sachverhalt): 
 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer ist ein Staatsangehöriger Afghanistans und gehört der Volksgruppe der Hazara an. Der 
Beschwerdeführer wurde in der Provinz Ghazni, Distrikt XXXX, geboren und ist dort aufgewachsen. Der 
Beschwerdeführer ist im Jahr 1392 (umgerechnet 2013/2014) von Afghanistan nach Pakistan gegangen. Der 
Beschwerdeführer hat keine Schule besucht. Der Beschwerdeführer hat die Berufe Maler und Anstreicher erlernt 
und war auch in diesen Berufen tätig. Ferner hat der Beschwerdeführer für ca. acht Monate in der Provinz 
Ghazni als Chauffeur für eine Straßenbaufirma gearbeitet. Der Beschwerdeführer ist verheiratet und hat mit 
seiner Ehefrau drei Kinder, die in Pakistan leben. Die Eltern sowie ein Bruder des Beschwerdeführers haben 
(jedenfalls bis zum 23.05.2016) in der Heimatprovinz des Beschwerdeführers gelebt. Ferner lebt ein Onkel 
mütterlicherseits sowie ein Onkel väterlicherseits in Afghanistan. Die finanzielle Lage des Beschwerdeführers 
war in Afghanistan in Ordnung, da der Beschwerdeführer sowie sein Vater und sein Bruder gearbeitet haben. 
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Der Beschwerdeführer hat einen Cousin, der in Österreich lebt. Sonstige Familienangehörige hat der 
Beschwerdeführer in Österreich nicht. Der Beschwerdeführer besucht ein bis zweimal die Woche einen 
Deutschkurs, verfügt jedoch noch nicht über einen Abschluss. Der Beschwerdeführer hat zwar für die Gemeinde 
gemeinnützige Hilfstätigkeiten ausgeführt, jedoch noch nicht entgeltlich gearbeitet und verfügt auch nicht über 
eine Einstellungszusage eines Dienstgebers. Sonstige Abschlüsse konnte der Beschwerdeführer nicht 
nachweisen. Der Beschwerdeführer ist strafrechtlich unbescholten. Der Beschwerdeführer ist gesund. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer einer konkreten Verfolgung ausgesetzt ist und eine 
solche im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan zu befürchten hätte. 
 

1.2. Feststellungen zum Herkunftsstaat: 
 

1.2.1. Auszug Staatendokumentation (Stand 02.03.2017): 
 

Kabul 
 

Die Provinzhauptstadt von Kabul und gleichzeitig Hauptstadt von Afghanistan ist Kabul Stadt. Die Provinz 
Kabul grenzt im Nordwesten an die Provinz Parwan, im Nordosten an Kapisa, im Osten an Laghman, Nangarhar 
im Südosten, Logar im Süden und (Maidan) Wardak im Südwesten. Kabul ist mit den Provinzen Kandahar, 
Herat und Mazar durch die sogenannte Ringstraße und mit Peshawar in Pakistan durch die Kabul-Torkham 
Autobahn verbunden. Die Stadt hat 22 Stadtgemeinden und 14 administrative Einheiten (Pajhwok o.D.z). Die 
Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 4.523.718 geschätzt (CSO 2016) 
 

Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden im Distrikt Kabul 151 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 
11.2016). 
 

Im Zeitraum 1.9.2015. – 31.5.2016 wurden in der gesamten Provinz Kabul 161 sicherheitsrelevante Vorfälle 
registriert (EASO 11.2016). 
 

Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte und fast 
alle Distriktzentren (USDOD 12.2015). Aufständischengruppen planen oft Angriffe auf Gebäude und Individuen 
mit afghanischem und amerikanischem Hintergrund: afghanische und US-amerikanische 
Regierungseinrichtungen, ausländische Vertretungen, militärische Einrichtungen, gewerbliche Einrichtungen, 
Büros von Nichtregierungsorganisation, Restaurants, Hotels und Gästehäuser, Flughäfen und Bildungszentren 
(Khaama Press 13.1.2017). Nach einem Zeitraum länger andauernder relativer Ruhe in der Hauptstadt, 
explodierte im Jänner 2017 in der Nähe des afghanischen Parlaments eine Bombe; bei diesem Angriff starben 
mehr als 30 Menschen (DW 10.1.2017). Die Taliban bekannten sich zu diesem Vorfall und gaben an, 
hochrangige Beamte des Geheimdienstes wären ihr Ziel gewesen (BBC News 10.1.2017). 
 

In der Provinz Kabul finden regelmäßig militärische Operationen statt (Afghanistan Times 8.2.2017; Khaama 
Press 10.1.2017; Tolonews 4.1.2017a; Bakhtar News 29.6.2016). Taliban Kommandanten der Provinz Kabul 
wurden getötet (Afghan Spirit 18.7.2016). Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften finden 
statt (Tolonews 4.1.2017a). 
 

Regierungsfeindliche Aufständische greifen regelmäßig religiöse Orte, wie z.B. Moscheen, an. In den letzten 
Monaten haben eine Anzahl von Angriffen, gezielt gegen schiitische Muslime, in Hauptstädten, wie Kabul und 
Herat stattgefunden (Khaama Press 2.1.2017; vgl. auch: UNAMA 6.2.2017). 
 

[ ] 
 

Balkh 
 

Die Provinz Balkh liegt in Nordafghanistan; sie ist geostrategisch gesehen eine wichtige Provinz und bekannt als 
Zentrum für wirtschaftliche und politische Aktivitäten. Die Hauptstadt Mazar-e Sharif, liegt an der Autobahn 
zwischen Maimana [Anm.: 

Provinzhauptstadt Faryab] und Pul-e-Khumri [Anm.: Provinzhauptstadt Baghlan]. Sie hat folgende 
administrative Einheiten: Hairatan Port, Nahra-i-Shahi, Dihdadi, Balkh, Daulatabad, Chamtal, Sholgar, 
Chaharbolak, Kashanda, Zari, Charkont, Shortipa, Kaldar, Marmal, und Khalm. Die Provinz grenzt im Norden 
an Tadschikistan und Usbekistan. Die Provinz Samangan liegt sowohl östlich als auch südlich. Die Provinz 
Kunduz lieg im Osten, Jawzjan im Westen und Sar-e Pul im Süden (Pajhwok o.D.y). Balkh grenzt an drei 
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zentralasiatische Staaten an: Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan (RFE/RL 9.2015). Die 
Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.353.626 geschätzt (CSO 2016). 
 

Im Zeitraum 1.1. – 31.8.2015 wurden in der Provinz Balkh 226 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 
21.1.2016). 
 

Die zentral gelegene Provinz Balkh - mit ihrer friedlichen Umgebung, historischen Denkmälern und 
wunderschönen Landschaft - wird als einer der friedlichsten und sichersten Orte Afghanistans geschätzt (Xinhua 
12.12.2016; DW 4.8.2016). Obwohl Balkh zu den relativ ruhigen Provinzen in Nordafghanistan zählt, versuchen 
dennoch bewaffnete Aufständische die Provinz zu destabilisieren. In den letzten Monaten kam es zu Vorfällen in 
Schlüsselbezirken der Provinz (Khaama Press 17.1.2017; vgl. auch: Khaama Press 14.12.2016; Xinhua 
11.11.2016; Xinhua 1.10.2016). Laut dem Gouverneur Noor würden Aufständische versuchen, in abgelegenen 
Gegenden Stützpunkte zu errichten (Khaama Press 30.3.2016). Zusammenstößen zwischen Taliban und 
Sicherheitskräften finden statt (Khaama Press 30.3.2016; vgl. auch: Tolonews 26.5.2016; Tolonews 18.4.2016). 
In der Provinz wurden militärische Operationen durchgeführt (Kabul Tribune 5.1.2017). Dabei hatten die 
Taliban Verluste zu verzeichnen (Khaama Press 14.12.2016; Tolonews 26.5.2016). Auf Veranlassung des 
Provinzgouverneur Atta Noor wurden auch in abgelegenen Gegenden großangelegte militärische Operationen 
durchgeführt (Khaama Press 17.1.2017; vgl. auch: Khaama Press 14.12.2016; Khaama Press 7.3.2016). 
 

Die Stadt Mazar-e Sharif ist eine Art "Vorzeigeprojekt" Afghanistans für wichtige ausländische Gäste (Liaison 
Officer to Ministry of Interior of GIROA 14.11.2014). Balkh ist, in Bezug auf Angriffe der Taliban, 
zentralasiatischer Aufständischer oder IS-Kämpfer die sicherste Provinz in Nordafghanistan. Grund dafür ist das 
Machtmonopol, das der tadschikisch-stämmige Gouverneur und ehemalige Warlord Atta Mohammed Noor bis 
in die abgelegensten Winkel der Provinz ausübt. Nichtsdestotrotz ist die Stabilität stark abhängig von den 
Beziehungen des Gouverneurs zum ehemaligen Warlord und nunmehrigen ersten Vizepräsidenten Abdul Rashid 
Dostum. Im Juni 2015 haben sich die beiden Rivalen darauf geeinigt, miteinander zu arbeiten, um die Sicherheit 
in Nordafghanistan wiederherzustellen. Die Stabilität der Provinz Balkh war ein Hauptfokus der NATO-Kräfte 
(RFE/RL 8.7.2015). Im Distrikt Balkh wird die Reduzierung von Rebellenaktivitäten der Leistungsfähigkeit der 
ANSF und des neuen Distriktpolizeichefs zugeschrieben (APPRO 1.2015) 
 

High-profile Angriff: 
 

Bei einem Angriff auf das deutsche Konsulat in Mazar-e Sharif waren am 10.11.2016 sechs Menschen getötet 
und fast 130 weitere verletzt worden (Die Zeit 20.11.2016). Nach Polizeiangaben attackierte am späten Abend 
ein Selbstmordattentäter mit seinem Auto das Gelände des deutschen Generalkonsulats in Mazar-e Sharif. Die 
Autobombe sei gegen 23:10 Uhr Ortszeit am Tor der diplomatischen Einrichtung explodiert, sagte der 
Sicherheitschef der Provinz Balkh. Bei den Toten soll es sich um Afghanen handeln. Alle deutschen Mitarbeiter 
des Generalkonsulats seien bei dem Angriff unversehrt geblieben (Die Zeit 10.11.2016). Das Gebäude selbst 
wurde in Teilen zerstört. Der überlebende Attentäter wurde dem Bericht zufolge wenige Stunden später von 
afghanischen Sicherheitskräften festgenommen (Die Zeit 20.11.2016). 
 

Außerhalb von Mazar-e Sharif, in der Provinz Balkh, existiert ein Flüchtlingscamp - auch für Afghan/innen - die 
Schutz in der Provinz Balkh suchen. Mehr als 300 Familien haben dieses Camp zu ihrem temporären Heim 
gemacht (RFE/RL 8.7.2015). 
 

[ ] 
 

Ghazni 
 

Ghazni ist eine der wichtigsten Zentralprovinzen Afghanistans. Ghazni liegt 145 km südlich von Kabul Stadt an 
der Autobahn Kabul-Kandahar. Die Provinzen (Maidan) Wardak und Bamyan liegen im Norden, während die 
Provinzen Paktia, Paktika und Logar im Osten liegen; Zabul grenzt gemeinsam mit Uruzgan an den Westen der 
Provinz. Laut dem afghanischen Statistikbüro (CSO) ist sie die Provinz mit der zweithöchsten Bevölkerungszahl 
(Pajhwok o.D.a), die auf 1.249.376 Bewohner/innen geschätzt wird (CSO 2016). 
 

Ghazni ist in folgende Distrikte unterteilt: Jaghuri, Malistan, Nawur, Ajiristan, Andar, Qarabagh, Giro, Muqur, 
Waghaz, Gelan, Ab Band, Nawa, Dih Yak, Rashidan, Zana Khan, Khugiani, Khwaja Omari, Jaghatu und Ghazni 
City (Vertrauliche Quelle 15.9.2015). Ghazni wird aufgrund ihrer strategischen Position, als Schlüsselprovinz 
gewertet – die Provinz verbindet durch die Autobahn, die Hauptstadt Kabul mit den bevölkerungsreichen 
südlichen und westlichen Provinzen (HoA 15.3.2016). 
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Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden in der Provinz Ghazni 1.292 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert 
(EASO 11.2016). 
 

Im Vergleich zum vorigen Berichtszeitraum wurden Veränderungen der Sicherheitslage in Ghazni festgehalten; 
gleichwohl sind die Gewinne der Taliban in diesen Teilen des Landes minimal und unbeständig (USDOD 
12.2016). Im Dezember 2016 verlautbarte der CEO Afghanistans den baldigen Beginn militärischer 
Spezialoperationen in den Provinzen Ghazni und Zabul, um Sympathisanten des Islamischen Staates und 
Talibanaufständische zu vertreiben (Khaama Press 23.1.2017). 
 

Ghazni zählt zu den volatilen Provinzen in Südostafghanistan, wo regierungsfeindliche aufständische Gruppen in 
den verschiedenen Distrikten aktiv sind und regelmäßig Operationen durchführen (Khaama Press 15.10.2016; 
Khaama Press 8.7.2016; vgl. auch: Truthdig 23.1.2017). Die Bevölkerung der Provinz kooperiere bereits mit den 
Sicherheitskräften. Ein Mitglied des Provinzrates verlautbarte, dass sich die Sicherheitslage verbessern könnte, 
wenn die Polizei mit notwendiger Ausrüstung versorgt werden würde (Pajhwok 8.1.2017). Im Gegensatz zum 
Jahr 2015 registrierte die UNAMA 2016 keine Entführungsfälle der Hazara-Bevölkerung in Ghazni. In vormals 
betroffenen Gegenden wurden Checkpoints der afghanischen Sicherheitskräfte errichtet; dies wird als 
Abschreckung gewertet (UNMA 6.2.2017). 
 

In der Provinz werden regelmäßig Militäroperationen durchgeführt, um bestimmte Gegenden von 
Aufständischen zu befreien (Khaama Press 15.1.2017; Khaama Press 10.1.2017; Tolonews 8.1.2017; Tolonews 
26.12.2016; Pajhwok 21.11.2016; Afghanistan Times 25.8.2016; Afghanistan Times 21.8.2016), auch in Form 
von Luftangriffen (Pajhwok 18.6.2017; Afghanistan Times 3.8.2016; Khaama Press 8.6.2016). Es kommt zu 
Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften (Sputnik News 30.11.2016). Unter anderem wurden 
Taliban Kommandanten getötet (Khaama Press 9.1.2017; Sputnik News 26.12.2016; Khaama Press 17.10.2016; 
Afghanistan Spirit 18.7.2016; Pajhwok 18.6.2016; Afghanistan Times 3.8.2016; Khaama Press 7.6.2016). 
 

Im Februar 2017 bestätigte der afghanische Geheimdienst (NDS) den Tod eines hochrangigen al-Qaida Führers: 
Qari Saifullah Akhtar, war vom NDS in einer Razzia im Jänner 2017 getötet worden. Berichten zufolge, war 
Qari Saifullah Akhtar jahrzehntelang am Aufstand beteiligt; ihm werden direkte Verbindung zu Osama bin 
Laden und dem pakistanischen Geheimdienst nachgesagt (LWJ 19.2.2017; vgl. auch: 

ATN News 19.2.2017). 
 

[ ] 
 

Herat 
 

Herat ist eine der größten Provinzen Afghanistans und liegt im Westen des Landes. Herat grenzt im Norden an 
die Provinz Badghis und Turkmenistan, im Süden an die Provinz Farah, im Osten an die Provinz Ghor und im 
Westen an den Iran. Die Provinz ist in folgende Bezirke eingeteilt, die gleichzeitig auch die administrativen 
Einheiten bilden: Shindand, Engeel, Ghorian, Guzra und Pashtoon Zarghoon, werden als Bezirke der ersten 
Stufe angesehen. Awba, Kurkh, Kushk, Gulran, Kuhsan, Zinda Jan und Adraskan als Bezirker zweiter Stufe und 
Kushk-i-Kuhna, Farsi, und Chisht-i-Sharif als Bezirke dritter Stufe (o.D.q). Provinzhauptstadt ist Herat City, mit 
etwa 477.452 Einwohner/innen (UN OCHA 26.8.2015; vgl. auch: Pajhwok 30.11.2016). Die Bevölkerungszahl 
der Provinz wird auf 1.928.327 geschätzt (CSO 2016). 
 

Herat ist eine vergleichsweise entwickelte Provinz im Westen des Landes. Sie ist auch ein Hauptkorridor 
menschlichen Schmuggels in den Iran – speziell was Kinder betrifft (Pajhwok 21.1.2017). 
 

Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden in der Provinz Herat 496 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert 
(EASO 11.2016). 
 

Herat wird als einer der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in abgelegenen 
Distrikten der Provinz aktiv (Khaama Press 2.1.2017; vgl. auch: RFE/RL 6.10.2016; Press TV 30.7.2016; IWPR 
14.6.2014). Regierungsfeindliche Aufständische greifen regelmäßig heilige Orte wie Moscheen an. In den 
letzten Monaten haben eine Anzahl von Angriffen, gezielt gegen schiitische Muslime, in Hauptstädten, wie 
Kabul und Herat stattgefunden (Khaama Press 2.1.2017). 
 

In der Provinz werden militärische Operationen durchgeführt um manche Gegenden von Aufständischen zu 
befreien (Khaama Press 18.1.2017; Khaama Press 15.1.2017). Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und 
Aufständischen finden statt (AAN 11.1.2017). 
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Das afghanische Institut für strategische Studien (AISS) hat die alljährliche Konferenz "Herat Sicherheitsdialog" 
(Herat Security Dialogue - HSD) zum fünften Mal in Herat abgehalten. Die zweitägige Konferenz wurde von 
hochrangigen Regierungsbeamten, Botschafter/innen, Wissenschaftlern, Geschäftsleuten und Repräsentanten 
verschiedener internationaler Organisationen, sowie Mitgliedern der Presse und der Zivilgesellschaft besucht 
(ASIS 17.10.2016). 
 

[ ] 
 

Erreichbarkeit 
 

Verkehrswesen 
 

Das Verkehrswesen in Afghanistan ist eigentlich recht gut. Es gibt einige angemessene Busverbindungen in die 
wichtigsten Großstädte. Die Kernfrage bleibt nach wie vor die Sicherheit. Busverbindungen existieren auf der 
Kabul/Herat Straße nach Kandahar; Ausländern ist es nicht erlaubt, in den Bus einzusteigen. Es gibt aber 
Ausnahmen – in der Verbindung Mazar-e Sharif nach Kabul, war es erlaubt, ohne dass Fragen gestellt wurden 
(Uncharted Backpacker 3.2016). 
 

In den Provinzen Balkh, Samangan und Panjshir konnte ein Taxi gemietet werden. Die Taximietung ist eine gute 
Option, da man sein Fahrziel frei wählen kann und die Fahrer wissen, wie man es sicher erreichen kann. 
Gleichzeitig ist es auch relativ kostengünstig (Uncharted Backpacker 3.2016). 
 

Beispiele für Taxiverbindungen 
 

Kabul 
 

In Kabul gibt es mehr als 40.000 Taxis. Der Fahrpreis wird noch vor dem Einsteigen mit dem Fahrer 
ausverhandelt (Afghan Embassy Washington D.C. o.D.). Bis zu 80% der Taxis in Kabul sind Toyota Corolla 
(Khaama Press 29.11.2013). 
 

Mazar-e Sharif & Herat 
 

Private Taxis stehen hier so wie in der Hauptstadt Kabul ebenso zur Verfügung, aber zu höheren Preisen (BAMF 
10.2014). 
 

[ ] 
 

Beispiele für Busverbindungen 
 

Kabul 
 

In Kabul stehen viele Busse für Fahrten innerhalb Kabuls und die angrenzenden Außenbezirke zur Verfügung 
(Afghan Embassy Washington D.C. o.D.; vgl. auch: Tolonews 26.7.2015). Der sogenannten "Afghan Milli Bus 
Enterprise", dem staatlich betriebenen Busunternehmen, wurden in den vergangenen 14 Jahren bereits 900 Busse 
zur Verfügung gestellt. Im Juli 2015 wurde verlautbart, dass weitere 1.000 Busse von Indien gespendet werden 
würden (Tolonews 26.7.2015). 
 

Mazar-e Sharif & Herat 
 

Öffentliche Busse verkehren für AFA 2 – 5 bis an den Stadtrand. Private Busse stehen ebenso zur Verfügung, 
allerdings zu höheren Preisen (BAMF 10.2014). 
 

[ ] 
 

Flugverbindungen 
 

Laut dem World Factbook existieren in Afghanistan 23 Flughäfen mit asphaltierten Landebahnen und 29 
Flughäfen, die nicht über asphaltierte Landebahnen verfügen (The World Factbook 25.2.2016). 
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Beispiele für internationale Flughäfen in Afghanistan 
 

Internationaler Flughafen Kabul 
 

Der Flughafen in Kabul ist ein internationaler Flughafen (NYT 4.1.2016; vgl. auch: Hamid Karzai Airport 2015). 
Ehemals bekannt als internationaler Flughafen Kabul, wurde er im Jahr 2014 in den internationalen Flughafen 
Hamid Karzai umbenannt. Dieser liegt 16 km außerhalb des Stadtzentrums von Kabul. In den letzten Jahren 
wurde der Flughafen erweitert und modernisiert. Ein neuer internationaler Terminal wurde hinzugefügt und der 
alte Terminal wird nun für nationale Flüge benutzt (Hamid Karzai Airport 2015). 
 

Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif 
 

Im Jahr 2013 wurde der internationale Maulana Jalaluddin Balkhi Flughafen in Mazar-e Sharif, der Hauptstadt 
der Provinz Balkh eröffnet (Pajhwok 9.6.2013). 
 

[ ] 
 

Internationaler Flughafen Herat 
 

Im Jahr 2012 wurde der neue Terminal des internationalen Flughafens von Herat eröffnet (Pajhwok 13.2.2012; 
vgl. auch: DW 10.4.2013). 
 

[ ] 
 

Hazara 
 

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 10% der Bevölkerung aus. (CRS 12.1.2015). Die Hazara 
besiedelten traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im Osten und Herat im 
Westen erstreckt und unter der Bezeichnung Hazaradschat (az?raj?t) bekannt ist. Das Kernland dieser Region 
umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, Daikundi und den Westen der Provinz Wardak. Es können auch 
einzelne Teile der Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, Samangan, Baghlan, Balkh, Badghis, und Sar-e Pul 
dazugerechnet werden. Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind die schiitische Konfession 
(mehrheitlich Zwölfer-Schiiten) und ihre ethnisch-asiatisches Erscheinungsbild, woraus gern Schlussfolgerungen 
über eine turko-mongolische Abstammung der Hazara gezogen werden. Eine Minderheit der Hazara, die vor 
allem im nordöstlichen Teil des Hazaradschat leben, sind Ismailiten. Nicht weniger wichtig als Religion und 
Abstammung ist für das ethnische Selbstverständnis der Hazara eine lange Geschichte von Unterdrückung, 
Vertreibung und Marginalisierung. Jahrzehntelange Kriege und schwere Lebensbedingungen haben viele Hazara 
aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul, getrieben (Staatendokumentation 
des BFA 7.2016). 
 

Ihre Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Familie bzw. dem Klan. Die sozialen Strukturen 
der Hazara werden manchmal als Stammesstrukturen bezeichnet; dennoch bestehen in Wirklichkeit keine 
sozialen und politischen Stammesstrukturen. Das traditionelle soziale Netz der Hazara besteht größtenteils aus 
der Familie, obwohl gelegentlich auch politische Führer einbezogen werden können (Staatendokumentation des 
BFA 7.2016). 
 

Für die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgten Hazara hat sich die Lage grundsätzlich verbessert 
(AA 9.2016); sie haben sich ökonomisch und politisch durch Bildung verbessert (CRS 12.1.2015). In der 
öffentlichen Verwaltung sind sie jedoch nach wie vor unterrepräsentiert. Unklar ist, ob dies Folge der früheren 
Marginalisierung oder eine gezielte Benachteiligung neueren Datums ist (AA 9.2016). In der Vergangenheit 
wurden die Hazara von den Pashtunen verachtet, da diese dazu tendierten, die Hazara als Hausangestellte oder 
für andere niedere Arbeiten einzustellen. Berichten zufolge schließen viele Hazara, auch Frauen, Studien ab oder 
schlagen den Weg in eine Ausbildung in Informationstechnologie, Medizin oder anderen Bereichen ein, die in 
den unterschiedlichen Sektoren der afghanischen Wirtschaft besonders gut bezahlt werden (CRS 12.1.2015). 
 

Gesellschaftliche Spannungen bestehen fort und leben lokal in unterschiedlicher Intensität gelegentlich wieder 
auf (AA 9.2016; vgl. auch: USDOS 13.4.2016). Im Jahr 2015 kam es zu mehreren Entführungen von 
Angehörigen der Hazara (AA 9.2016; vgl. auch: UDOS 13.4.2016; NYT 21.11.2015; World Hazara Council 
10.11.2016; RFE/RL 25.2.2016). Im Jahr 2016 registrierte die UNAMA einen Rückgang von Entführungen von 
Hazara. Im Jahr 2016 dokumentierte die UNAMA 15 Vorfälle in denen 82 Hazara entführt wurden. Im Jahr 
2015 wurden 25 Vorfälle von 224 entführten Hazara dokumentiert. Die Entführungen fanden in den Provinzen 
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Uruzgan, Sar-e Pul, Daikundi, Maidan Wardak und Ghor statt (UNAMA 6.2.2017). Im Juli 2016 sprengten sich 
mehrere Selbstmordattentäter bei einem großen Protest der Hazara in die Luft, dabei wurden mindestens 80 
getötet und 250 verletzt; mit dem IS verbundene Gruppen bekannten sich zu dem Attentat (HRW 12.1.2017). 
 

Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und der Afghan 
National Police repräsentiert (Brookings 31.10.2016). 
 

Ausführliche Informationen zu den Hazara, können dem Dossier der Staatendokumentation (7.2016) entnommen 
werden. 
 

[ ] 
 

Erhaltungskosten in Kabul 
 

Die monatlichen Lebenshaltungskosten in Kabul, für eine Person sind abhängig von den Ausgaben und liegen 
durchschnittlich zwischen 150-250 USD pro Person. Diese Zahlen beziehen sich nur auf Kleidung, Nahrung und 
Transport, die Unterbringung (Miete) ist dabei nicht berücksichtigt. Die Haus- oder Wohnungsmiete hängt von 
der Lage ab. Die Unterbringung im Zentrum der Stadt beträgt für eine Ein-Zimmer Wohnung (Bad und Küche) 
beginnend von 6.000 AFA (88 USD) bis zu 10.000 AFD (146 USD) pro Monat (IOM 22.4.2016). In Kabul 
sowie im Umland und auch anderen Städten stehen eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur 
Verfügung. Die Kosten in Kabul City sind jedoch höher als in den Vororten oder auch anderen Provinzen. 
Private Immobilienhändler bieten Informationen zu Mietpreisen für Häuser, Apartments etc. an. Rückkehrer 
können bis zur 2 Wochen im IOM Empfangszentrum in Jangalak untergebracht werden (IOM 2016). 
 

Auszüge aus dem Bankensystem in Afghanistan 
 

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen, entstehen im Finanzsektor in Afghanistan schnell mehr 
und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der Zentralbank gehen mit 
steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist einfach in Afghanistan ein Bankkonto zu eröffnen. Die 
Bank wird nach folgendem fragen: Tazkira/ (Personalausweis/Pass); 2 Passfotos und AFA 1,000 bis 5,000 als 
Mindestkapital für das Bankkonto (IOM 2016). 
 

Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im Land aktiv: 

Afghanistan International Bank, Azizi Bank, Arian Bank, Alfalah Bank Ltd., Bank-E-Millie Afghan, BRAC 
Afghanistan Bank, Development Bank of Afghanistan, Export Promotion Bank, Habib Bank of Pakistan, Kabul 
Bank, National Bank of Pakistan, Pashtany Bank, Punjab National Bank - India, The First Microfinance Bank, 
Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank. Zu deren Leistungen zählen: Internationaler Geldtransfer via 
SWIFT (Society For World Wide Interbank Funds Transfer), inländische Geldtransfers in Afghanistan, diverse 
Kreditprodukte und andere Handelsleistungen, sowie Sparen und Girokonten (IOM 2016). 
 

Internationaler Geldtransfer via SWIFT ist seit 2003 über die Zentralbank verfügbar. Auch kommerzielle 
Banken bieten derzeit internationalen Geldtransfer an, manche nutzen eigene Möglichkeiten, andere greifen auf 
die Ressourcen der Zentralbank zurück. Die Zentralbank kann die Nachfrage des Bankensektors nach Bargeld in 
afghanischer Währung sowie in US Dollar bedienen. Um Geld nach Afghanistan zu überweisen, müssen die 
Betroffenen ein Konto in Afghanistan haben. Die Zentralbank beabsichtigt, sich vom kommerziellen 
Bankgeschäft zurückzuziehen, da die kommerziellen Banken ihre Tätigkeiten in Afghanistan ausbauen. Die 
Zentralbank kann Überweisungen und andere Bankdienstleistungen in den Provinzen in ganz Afghanistan 
gewährleisten (IOM 2016). Geldtransferanbieter wie Western Union sind ebenfalls weit verbreitet (IOM 2016; 
vgl. auch: Western Union Holdings, Inc 2016 und Azizi Bank 2014). 
 

1.2.2. Auszug Gutachten des länderkundigen Sachverständigen Dr. XXXX vom 03.01.2017 zur politischen 
Lage: 
 

Personen, die nicht aus der Provinz Kabul stammen, können außerhalb der Stadt Kabul kaum Fußfassen, weil sie 
dort keine Arbeit finden und auch keine Geschäfte gründen. Außerhalb der Großstädte werden die Fremdlinge 
kaum von der einheimischen Bevölkerung akzeptiert und sie können sich dort nicht niederlassen. Nur in 
Großstädten, wie Kabul, Mazar-e Sharif, Bamiyan, Herat, Kandahar und Jalalabad könnten auch Fremdlingen 
sich niederlassen. 
 

Die Sicherheitslage in Kabul, in Mazar-e Sharif, in Herat, in Jalalabad und in Bamiyan ist relativ sicher. 
Außerhalb Jalalabad in der Provinz Nangarhar, in Kandahar, Helmand, Faryab, in Teilen Badakhshans, Maidan 
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Wardak, Logar und Takhar ist die Sicherheitslage sehr prekär. Die Taliban greifen nur staatliche und 
ausländische Stellen sporadisch in Kabul an. Es wird in der Woche, nach meiner Schätzung, von einem Anschlag 
in einem Teil der Stadt Kabul gemeldet. Aber diese Anschläge gelten nicht gegen die Zivilisten. Allerdings 
können die Zivilisten auch von diesen Anschlägen betroffen sein, wenn sie zufällig in der Nähe des Anschlages 
der den Ausländern oder der Armee gilt, sich befinden. 
 

1.2.3. Auszug Niederschrift vom 02.03.2017: Frage an den länderkundigen Sachverständigen Dr. XXXX über 
die derzeitige 

Sicherheitslage in Kabul: 
 

SV: Nach meinen persönlichen Wahrnehmungen und nach Befragung von Personen des afghanischen 
Sicherheitsdienstes, besonders während meiner Forschungsreise nach Afghanistan, vor allem in Kabul vom 01. 
02. – 10. 02. 2017, ist die Sicherheitslage in Kabul relativ sicher. Die Taliban versuchen nicht die Zivilisten in 
der Stadt Kabul aufzusuchen, wenn diese mit den einzelnen Mitgliedern der Taliban keine Privatfeindschaft 
haben. Das ist für sie kostspielig und auch gehört nicht zu ihren militärisch-politisches Zielen. Außerdem ist die 
Stadt Kabul sehr stark von inländischen und ausländischen Sicherheitskräften beschützt, sodass die Taliban nicht 
einfach in der Stadt Kabul Zivilisten aufsuchen und sich in Gefahr setzten. Aber der Krieg der Taliban gilt gegen 
die internationale Sicherheitskräften und der afghanischen Regierung. Deshalb kommt sporadisch vor, dass die 
Taliban auf die Gebäude der Sicherheitskräfte, auf die Sicherheitskarawanen und auf bestimmte hochgestellte 
Politiker Anschläge verüben. Dabei kann es vorkommen, dass zufällig im Tatort anwesende Zivilisten in 
Mitleidenschaft gezogen werden. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Der oben angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unbedenklichen und unzweifelhaften Akteninhalt des 
vorgelegten Verwaltungsaktes des BFA und des Verfahrensaktes des Bundesverwaltungsgerichts. 
 

Die Feststellungen zu Identität, Nationalität, Volksgruppe, Herkunft und Familienverhältnissen des 
Beschwerdeführers gründen auf dessen insofern unbedenklichen Angaben. Diese Feststellungen gelten 
ausschließlich für die Identifizierung der Person im Asylverfahren. 
 

Die Länderfeststellungen ergeben sich aus den jeweils angeführten Länderberichten angesehener staatlicher und 
nichtstaatlicher Einrichtungen. Angesichts der Seriosität der Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht 
für das Bundesverwaltungsgericht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln, sodass sie den 
Feststellungen zur Situation in Afghanistan zu Grunde gelegt werden konnten. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht schließt sich aus den folgenden Erwägungen der Beurteilung des BFA im 
angefochtenen Bescheid an, wonach das Vorbringen des Beschwerdeführers zur Furcht vor Verfolgung im 
Herkunftsstaat aus asylrelevanten Gründen nicht glaubhaft ist: 
 

Das BFA hat sich im Rahmen der Beweiswürdigung mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers in umfassender 
Weise auseinander gesetzt und dabei Widersprüchlichkeiten aufgezeigt (siehe dazu insbesondere die oben 
zitierte Beweiswürdigung). Das Bundesverwaltungsgericht vermag keine Anhaltspunkte zu erkennen, wonach 
die Begründung des BFA widersprüchlich oder entgegen der Aktenlage erfolgt wäre. Zudem weist das 
Bundesverwaltungsgericht auf nachfolgendes hin: 
 

Zunächst geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass die seitens des Beschwerdeführers vor dem 
Bundesverwaltungsgericht getroffene nunmehrige Aussage, wonach seine Familie nicht mehr in Afghanistan 
leben würde, ein "gesteigertes Vorbringen" darstellt, um sich insbesondere für den beantragten subsidiären 
Schutz eine (vermeintlich) bessere Ausgangsposition zu schaffen. Vor dem BFA hat der Beschwerdeführer noch 
angegeben, dass seine Familie (Eltern und Bruder) immer noch in der Provinz Ghazni leben würden. In der 
mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht behauptete der Beschwerdeführer dann plötzlich, 
dass ein Vater und Bruder (die Mutter des Beschwerdeführers wurde von diesem auf einmal nicht mehr erwähnt) 
seit sieben oder acht Monaten nach Pakistan zurückgekehrt seien. Der Beschwerdeführer gab diesbezüglich an, 
dass sein Vater und Bruder "Probleme" in Afghanistan gehabt hätten und nicht mehr bleiben hätten können, ohne 
konkret auszuführen, welche Probleme sein Vater und sein Bruder gehabt hätten. 
 

Das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers geht schon deshalb ins Leere, da der Beschwerdeführer weder vor 
dem BFA, noch vor dem Bundesverwaltungsgericht eine individuelle Bedrohungssituation geschildert hat (vgl. 
Niederschrift BFA: "LA: Was waren die Gründe dafür, dass sie ihr Heimatland verlassen haben? AW: Ich hatte 



 Bundesverwaltungsgericht 25.09.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 12 von 23 

Schwierigkeiten. Mein Leben war in Gefahr, es ist allgemein bekannt, dass Hazara verfolgt und getötet werden. 
Es bestand die Gefahr, dass ich geköpft werde. Das ist alles." bzw. Bundesverwaltungsgericht: 

"R: Warum haben Sie Afghanistan verlassen? BF: In Afghanistan war mein Leben in Gefahr. Deshalb musste 
ich von dort weggehen. Die Taliban haben den Distrikt XXXX regelmäßig angegriffen. Außerdem wurden 
Hazara auf den Wegen von Taliban und Daesh-Anhängern entführt. Ein Arbeitskollege von mir ist mit seinen 
Kindern nach Kabul gefahren, weil sie krank waren. Auf dem Weg zurück ist er verschwunden. Wir wissen nicht 
genau, was mit ihm passiert ist. Wir wissen nicht, ob die Taliban oder die Daesh ihn mitgenommen haben."). 
Allein der Umstand, dass ein Arbeitskollege möglicherweise von den Taliban oder den Daesh entführt worden 
sei, bedeutet noch nicht automatisch, dass der Beschwerdeführer ebenfalls einer akuten Gefährdungssituation 
ausgesetzt wäre. Abgesehen davon, konnte der Beschwerdeführer auch nicht angeben, ob der Arbeitskollege von 
den Taliban oder den Daesh-Anhängern mitgenommen worden sei bzw. was mit diesem anschließend passiert 
sei. 
 

Zwar legte der Beschwerdeführer im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht 
einen einjährigen Arbeitsvertrag vor, wonach der Beschwerdeführer für eine Firma als Chauffeur angestellt 
gewesen sei. Der Beschwerdeführer war in dieser Firma jedoch in keiner Führungsposition tätig (vgl. "R: Hatten 
Sie einen Vorgesetzten? BF: Ja."). Selbst wenn diese Firma tatsächlich Verträge mit dem Ministerium für 
Öffentliche Arbeit geschlossen haben soll, so kann der Beschwerdeführer somit keinesfalls als ein "exponierter" 
Verantwortlicher dieser Firma angesehen werden, womit aber nicht davon auszugehen ist, dass die Taliban ein 
so großes Interesse am Beschwerdeführer haben, dass sie ihn auch noch mehrere Jahre nach den vom 
Beschwerdeführer behaupteten Vorfällen (2012/2013) gezielt suchen würden und der Beschwerdeführer einer 
akuten Gefährdungssituation ausgesetzt wäre. 
 

Abgesehen davon ist aber auch aufgrund der ausweichenden Antworten des Beschwerdeführers vor dem 
Bundesverwaltungsgericht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nie von den Taliban persönlich 
bedroht wurde, weder während der Vorfälle noch danach (vgl. "R: 

Wurden Sie während dieser beiden Vorfälle von den Taliban bedroht bzw. haben die Taliban Sie unter Druck 
gesetzt? BF: Beim ersten Mal haben sie alle Insassen des Fahrzeuges gefragt, was sie arbeiten, woher sie 
stammen und welcher Glaubensrichtung sie angehören. Beim zweiten Mal zwischen Ghazni undXXXX haben 
sie nur das Fahrzeug durchsucht." bzw. "R: Wurden Sie danach, nach diesem Vorfall, noch einmal von den 
Taliban belästigt? BF: Es war eine Belästigung, dass sie in unserem Wohngebiet regelmäßig Zetteln verteilt 
haben mit dem Inhalt, dass Leute, die für die Regierung arbeiten, geköpft werden würden. Außerdem haben sie 
nachts die Gegend angegriffen."). 
 

Im Übrigen gab der Beschwerdeführer vor dem BFA selbst an, dass er von den Taliban "noch nie mit dem Tod 
bedroht" worden sei (vgl. "LA: 

Sie können also über keine sie persönlich betreffende Gefährdungslage schildern. AW: Immer wenn ich meinen 
Gehalt von der Stadt in Ghazni abholen wollte, musste ich aufpassen. Zweimal wurde mein Auto von den 
Taliban angehalten, aber sie konnten nicht erkennen, dass ich beruflich unterwegs war. Ich habe einmal gesagt, 
dass ich ein Reisender wäre und ein anders mal, dass ich meine Familie besucht hätte. Ich wurde von ihnen noch 
nie mit dem Tod bedroht."). Auch konnte der Beschwerdeführer nicht einmal ansatzweise angeben, wann sich 
die behaupteten Vorfälle abgespielt haben. Ebenso wenig konnte der Beschwerdeführer über die Abschiebungen 
vom Iran nach Afghanistan konkrete Daten nennen. 
 

Zu den seitens des Beschwerdeführers behaupteten Vorfällen von Familienangehörigen (sein Neffe soll bei 
einem Selbstmordattentat in der Stadt Kabul leicht verletzt worden sein bzw. seine Ehefrau soll bei einer 
Minenexplosion verletzt worden sein) ist anzuführen, dass diese Vorfälle schon deshalb nicht von asylrelevanter 
Bedeutung sind, da diese nicht als gezielte Anschläge gegen die jeweilige Person (Ehefrau bzw. Neffen des 
Beschwerdeführers) qualifiziert werden können. 
 

Zum (sehr allgemein gehaltenen) Vorbringen bezüglich Verfolgung der Hazara wird auf die rechtliche 
Beurteilung hingewiesen (vgl. unten, 3.). 
 

Aus einer Gesamtschau der oben angeführten Angaben des Beschwerdeführers im gesamten Verfahren ergibt 
sich, dass der Beschwerdeführer trotz der zahlreichen Gelegenheiten nicht imstande war, eine Verfolgung aus 
asylrelevanten Gründen in seinem Herkunftsstaat glaubhaft zu machen. Es konnte weder eine konkret gegen die 
Person des Beschwerdeführers gerichtete asylrelevante Verfolgung festgestellt werden, noch sind im Verfahren 
sonst Anhaltspunkte hervorgekommen, die eine mögliche Verfolgung des Beschwerdeführers im Herkunftsstaat 
aus asylrelevanten Gründen für wahrscheinlich erscheinen lassen hätten. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
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Gemäß § 6 BVwGG, BGBl. I 10/2013, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern 
nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Eine derartige Regelung 
wird in den einschlägigen Normen (VwGVG, BFA-VG, AsylG 2005) nicht getroffen und es liegt somit 
Einzelrichterzuständigkeit vor. 
 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch das VwGVG, BGBl. 
I 33/2013 idF BGBl. I 82/2015, geregelt (§ 1 leg. cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende 
Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in 
Kraft. 
 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des 
IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. 194/1961, des 
Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, 
BGBl. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 
sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen 
Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte (siehe insbesondere § 1 BFA-VG, BGBl. I 87/2012 idF 
BGBl. I 25/2016). 
 

Gemäß § 3 BFA-G, BGBl. I 87/2012 idF BGBl. I 70/2015, obliegt dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
die Vollziehung des BFA-VG (Z 1), die Vollziehung des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 (Z 
2), die Vollziehung des 7., 8. und 11. Hauptstückes des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100 (Z 
3) und die Vollziehung des Grundversorgungsgesetzes – Bund 2005, BGBl. I Nr. 100 (Z 4). 
 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 BFA-VG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen Bescheide 
des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das 
Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen. 
 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG 
dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder die Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit 
einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. 
 

Zu A) 
 

1. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit der Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen Zuständigkeit eines anderen Staates 
zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge GFK) droht (vgl. auch die 
Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 Statusrichtlinie [RL 2011/95/EU] 
verweist.). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) 
offensteht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) gesetzt hat. 
 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (in der Fassung des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) – deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt 
bleiben – ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 
Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen, oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 
Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land 
zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt des Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
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unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 25.01.2001, 2001/20/0011). 
 

Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, 
sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde 
(vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher 
Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, 
wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. 
der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 
2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt 
A Z 2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, 
dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 95/19/0041; 23.07.1999, 
99/20/0208; 26.02.2002, 99/20/0509 mwN; 17.09.2003, 2001/20/0177; 28.10.2009, 2006/01/0793) ist eine 
Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der 
GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen 
mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen – 
würden sie von staatlichen Organen gesetzt – asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung 
kann nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 mwN). 
 

Von mangelnder Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat nicht in 
der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe Dritter präventiv zu schützen (VwGH 13.11.2008, 
2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 19.11.2010, 2007/19/0203). Für die Frage, ob eine ausreichend 
funktionierende Staatsgewalt besteht – unter dem Fehlen einer solchen ist nicht "zu verstehen, dass die 
mangelnde Schutzfähigkeit zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht" (VwGH 
22.03.2000, 99/01/0256) –, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite (aus den in der GFK genannten 
Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen – asylrelevante Intensität er-reichenden – Nachteil aus 
dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat (vgl. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 im 
Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee in International Law² [1996] 73; weiters VwGH 26.02.2002, 
99/20/0509 mwN; 20.09.2004, 2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120; 13.11.2008, 2006/01/0191; 
28.10.2009, 2006/01/0793; 19.11.2010, 2007/19/0203). 
 

Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er aufgrund staatlicher Verfolgung mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm dieser Nachteil mit derselben 
Wahrscheinlichkeit aufgrund einer Verfolgung droht, die von anderen ausgeht und die vom Staat nicht 
ausreichend verhindert werden kann. In diesem Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu verstehen, dass 
der Herkunftsstaat "nicht gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (VwGH 26.02.2002, 
99/20/0509). In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohlbegründete 
Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256; 
13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 19.11.2010, 2007/19/0203). 
 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar 
ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. 
zB VwGH 24.03.1999, 98/01/0352 mwN; 15.03.2001, 99/20/0036). Damit ist nicht das Erfordernis einer 
landesweiten Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den 
Betroffenen – mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates – im gesamten 
Herkunftsstaat auswirken muss (VwSlg. 16.482 A/2004). Das Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer 
"internen Flucht- oder Schutzalternative" (VwSlg. 16.482 A/2004) innewohnt, setzt daher voraus, dass der 
Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann 
asylrelevant sein können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH 08.09.1999, 98/01/0614, 
29.03.2001, 2000/20/0539; 17.03.2009, 2007/19/0459). 
 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die 
behauptete Furcht des Beschwerdeführers, in seinem Herkunftsstaat mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aus 
den in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden, nicht begründet ist: 
 

Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt dann 
zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die 
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Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung 
anknüpft. 
 

Eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen konnte vom Beschwerdeführer jedoch nicht glaubhaft gemacht 
werden (vgl. Beweiswürdigung). In Ermangelung von dem Beschwerdeführer individuell drohenden 
Verfolgungshandlungen bleibt im Lichte der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu prüfen, ob der 
Beschwerdeführer im Herkunftsland auf Grund generalisierender Merkmale – etwa wegen seiner Zugehörigkeit 
zur Volksgruppe der Hazara – unabhängig von individuellen Aspekten einer über die allgemeinen Gefahren 
eines Bürgerkriegs hinausgehenden "Gruppenverfolgung" ausgesetzt wäre. 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist für das Vorliegen einer Gruppenverfolgung zwar nicht 
entscheidend, dass sich die Verfolgung gezielt gegen Angehörige nur einer bestimmten Gruppe und nicht auch 
gezielt gegen andere Gruppen richtet (vgl. VwGH 17.12.2015, Ra 2015/20/0048), jedoch ist für das 
Bundesverwaltungsgericht aus folgenden Gründen nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer als Angehöriger 
der Volksgruppe der Hazara im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
befürchten müsste, alleine wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe einer Verfolgung iSd GFK ausgesetzt 
zu sein: 
 

Aus den obigen Länderfeststellungen ergeben sich keine Hinweise auf eine Gruppenverfolgung der Hazara, 
vielmehr hat sich deren Situation in Afghanistan seit dem Ende der Talibanherrschaft nachhaltig und wesentlich 
verbessert. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof sprach in seinem Erkenntnis vom 13.10.2015, Ra 2015/19/0106, eine 
Gruppenverfolgung der Hazara mit der Begründung nicht aus, dass das Bundesverwaltungsgericht zur Lage der 
Hazara keine Feststellungen getroffen habe, welcher Umstand vorliegend jedoch hier nicht der Fall ist. In 
zahlreichen Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichtes (teilweise auch nach Einholung länderkundlicher 
Sachverständigengutachten) wurde eine Verfolgung ausschließlich aufgrund der Zugehörigkeit zur Volksgruppe 
der Hazara durchgehend verneint (z.B. erst jüngst BVwG 24.10.2016, W191 2106225-2/10E; BVwG 
09.05.2016, W119 2012593-1/20E, BVwG 18.04.2016, W171 2015744-1, BVwG 13.11.2015, W124 2014289-
1/8E und viele andere mehr). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof judizierte in den letzten Jahren keine Gruppenverfolgung der Hazara in 
Afghanistan, zum Unterschied zur Region Quetta in Pakistan (VwGH 17.12.2015, Ra 2015/20/0048). Es ist 
daher anzunehmen, dass der Verwaltungsgerichtshof, sollte er der Auffassung sein, dass eine Gruppenverfolgung 
– auch lokal – in Afghanistan aktuell festzustellen wäre, in der zahlreich zu Afghanistan ergangenen Judikatur 
dies auch festgestellt hätte (siehe auch jüngst BVwG 16.06.2016, W159 2105321-1/8E). 
 

Auch der EGMR sprach in seiner Entscheidung vom 12.07.2016, 29094/09, A.M./Niederlande, aus, dass weder 
die Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara noch die allgemeine Sicherheitslage in Afghanistan als solche zu 
einem derart hohen Risiko führen würde, dass bei einer Rückkehr automatisch die Gefahr einer Verletzung von 
Art. 3 EMRK bestehe. 
 

Schließlich ist in diesem Zusammenhang auf die aktuelle internationale Rechtsprechung zu verweisen, die 
ebenfalls von keiner Gruppenverfolgung der Hazara ausgeht: 
 

Nach einem Beschluss des VGH München vom 04.01.2017 – 13a ZB 16.30600 unterliegen Hazara in 
Afghanistan zwar einer gewissen Diskriminierung, sie sind derzeit und in überschaubarer Zukunft aber weder 
einer an ihre Volks- oder Religionszugehörigkeit anknüpfenden gruppengerichteten politischen oder religiösen 
Verfolgung noch einer erheblichen Gefahrendichte iSv § 4 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AsylG ausgesetzt. Das VG 
Lüneburg (3. Kammer, Urteil vom 06.02.2017, 3 A 126/16) gelangt nicht zu der Überzeugung, dass Hazara einer 
an ihre Volks- oder Religionszugehörigkeit anknüpfende gruppengerichteten Verfolgung ausgesetzt sind (unter 
Verweis auf Bay. VGH, Beschl. v. 04.01.2017 - 13a ZB 16.30600 -, juris Rn. 6; Beschl. v. 19.12.2016 - 13a ZB 
16.30581 -, juris Rn. 4; VG Augsburg, Urt. v. 07.11.2016 - Au 5 K 16.31853 -, juris Rn. 33; VG Würzburg, Urt. 
v. 28.10.2016 - W 1 K 16.31834 -, juris Rn. 19). Die hierfür erforderliche Verfolgungsdichte ist nicht gegeben. 
 

Das (schweizerische) Bundesverwaltungsgericht führt in seiner Entscheidung zur Provinz Ghazni (= 
Herkunftsprovinz des Beschwerdeführers) vom 11.01.2017, E-5136/2016, dazu aus: 
 

"Inwiefern hinter den Entführungen und Tötungen von Hazara in Afghanistan – insbesondere in der Region 
Ghazni – asylrelevante Verfolgungsmotive stehen, kann vorliegend aber letztendlich offenbleiben. So ist es nach 
dem zuvor Gesagten in jüngerer Zeit in der Heimatregion des Beschwerdeführers zwar immer wieder zu in 
asylrechtlicher Hinsicht genügend intensiven Übergriffen auf Zugehörige der Ethnie der Hazara gekommen. 
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Indes kann die für die Anerkennung einer Kollektivverfolgung erforderliche Dichte der gewaltsamen 
Verfolgungshandlungen nicht bejaht werden: Im Verhältnis zur Grösse des Kollektivs der Hazara in Ghazni (wie 
zuvor ausgeführt handelt es sich um rund 540‘000 Personen) nehmen die gewalttätigen Angriffe auf diese 
Bevölkerungsgruppe bisher nicht eine zahlenmässig derart grosse Dimension ein und sind die bekannt 
gewordenen Über-griffe nicht derart häufig, dass jeder Angehörige dieser Minderheit in begründeter Weise 
befürchten müsste, objektiv mit erheblicher Wahrscheinlichkeit ebenfalls Opfer einer Gewalttat zu werden. 
Gemessen an der Anzahl in Ghazni lebender Hazara erscheint die Zahl der Übergriffe derzeit nicht als genügend 
dicht, als dass von einer Kollektivverfolgung insbeson-dere durch Dritte ausgegangen werden müsste. Folglich 
kann eine Kollektivverfolgung der Hazara in der Provinz Ghazni zum heutigen Zeitpunkt nicht bejaht werden." 
 

Abschließend ist auf eine Entscheidung des Upper Tribunal: MI vs THE SECRETARY OF STATE FOR THE 
HOME DEPARTMENT 27.08.2009 hinzuweisen, wo ausgeführt wird: 
 

"A person of Hazara ethnicity or of the Ismaili faith or who is associated with the Nadiri family is not likely to 
be at a real risk of serious harm in Afghanistan by reason of any of these factors alone or a combination of any of 
them, although different considerations would apply if an Ismaili’s own home area were to be in an area 
controlled by the Taliban, given the large scale massacre of Ismailis which took place when the Taliban took 
over the province of Baghlan in 1998. In such a case, however, he would ordinarily be safe in Kabul.” 
 

" nonetheless we find that the effect of his opinion read as a whole and of the background material to which we 
have been referred is that a person of Hazara ethnicity is not likely to be treated by reason of that fact alone in 
Afghanistan in a way which would amount to persecution or a breach of his rights under article 3 of the 

ECHR.” 
 

Aus diesen Gründen ist das Vorliegen einer Gruppenverfolgung im Hinblick auf Angehörige der Volksgruppe 
der Hazara in Afghanistan im Ergebnis zu verneinen. 
 

Auch aus der allgemeinen Lage in Afghanistan lässt sich für den Beschwerdeführer eine Zuerkennung des Status 
des Asylberechtigten nicht herleiten: Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale Situation stellt nach 
ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes keinen hinreichenden Grund für eine Asylgewährung dar (vgl. 
etwa VwGH vom 17.06.1993, 92/01/1081; 14.03.1995, 94/20/0798). Wirtschaftliche Benachteiligungen können 
nur dann asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa VwGH 09.05.1996, 
95/20/0161; 30.04.1997, 95/01/0529; 08.09.1999, 98/01/0614). Aber selbst für den Fall des Entzugs der 
Existenzgrundlage ist eine Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser Entzug mit einem in der GFK 
genannten Anknüpfungspunkt – nämlich der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung – zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu 
verneinen ist (dies gilt gleichermaßen für die vom Beschwerdeführer angedeuteten Gefahren, die sich aus der 
allgemeinen Sicherheitslage in Afghanistan ergeben). 
 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 
als unbegründet abzuweisen. 
 

2. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn er 
in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, oder dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 
wenn eine Zurückweisung oder Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine 
reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 
mit sich bringen würde. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten 
nach § 7 zu verbinden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative im Sinne des § 11 offen 
steht. 
 



 Bundesverwaltungsgericht 25.09.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 17 von 23 

Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des Abs. 3 oder 6 abzuweisen, so 
hat gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß 
§ 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da 
dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 
zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 
mit sich bringen würde. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat somit vorerst zu klären, ob im Falle der Rückführung des Fremden in seinen 
Herkunftsstaat Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter), das Protokoll Nr. 6 zur 
EMRK über die Abschaffung der Todesstrafe oder das Protokoll Nr. 13 zur EMRK über die vollständige 
Abschaffung der Todesstrafe verletzt werden würde. Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger, noch zum 
Refoulementschutz nach der vorigen Rechtslage ergangenen, aber weiterhin gültigen Rechtsprechung erkannt, 
dass der Antragsteller das Bestehen einer solchen Bedrohung glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle 
Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (VwGH 23.02.1995, Zahl 95/18/0049; 05.04.1995, 
Zahl 95/18/0530; 

04.04.1997, Zahl 95/18/1127; 26.06.1997, Zahl 95/18/1291; 

02.08.2000, Zahl 98/21/0461). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene 
Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts 
wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, Zahl 93/18/0214) 
 

Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der 
Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zahl 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit 
zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht 
besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zahl 
98/01/0122; 25.01.2001, Zahl 2001/20/0011). 
 

Unter "realer Gefahr" ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher 
Konsequenzen für den Betroffenen ("a sufficiently real risk") im Zielstaat zu verstehen (VwGH 19.02.2004, Zahl 
99/20/0573; auch ErläutRV 952 BlgNR 22. GP zu § 8 AsylG 2005). Die reale Gefahr muss sich auf das gesamte 
Staatsgebiet beziehen und die drohende Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein 
Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 EMRK zu gelangen (zB VwGH 
26.06.1997, Zahl 95/21/0294; 25.01.2001, Zahl 2000/20/0438; 30.05.2001, Zahl 97/21/0560). 
 

Bei außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten im Herkunftsstaat kann nach der 
ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) die 
Außerlandesschaffung eines Fremden nur dann eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellen, wenn im konkreten 
Fall außergewöhnliche Umstände ("exceptional circumstances") vorliegen (EGMR 02.05.1997, D. vs. 
Vereinigtes Königreich, Zahl 30240/96; 06.02.2001, Bensaid, Zahl 44599/98; vgl. auch VwGH 21.08.2001, Zahl 
2000/01/0443). Unter "außergewöhnlichen Umständen" können auch lebensbedrohende Ereignisse (zB. Fehlen 
einer unbedingt erforderlichen medizinischen Behandlung bei unmittelbar lebensbedrohlicher Erkrankung) ein 
Abschiebungshindernis im Sinne des Art. 3 EMRK in Verbindung mit § 8 Abs. 1 AsylG 2005 bzw. § 50 Abs. 1 
FPG bilden, die von den Behörden des Herkunftsstaates nicht zu vertreten sind (EGMR 02.05.1997, D. vs. 
Vereinigtes Königreich; vgl. VwGH 21.08.2001, Zahl 2000/01/0443; 

13.11.2001, Zahl 2000/01/0453; 09.07.2002, Zahl 2001/01/0164; 

16.07.2003, Zahl 2003/01/0059). 
 

Nach Ansicht des VwGH ist am Maßstab der Entscheidungen des EGMR zu Art. 3 EMRK für die Beantwortung 
der Frage, ob die Abschiebung eines Fremden eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellt, unter anderem zu 
klären, welche Auswirkungen physischer und psychischer Art auf den Gesundheitszustand des Fremden als reale 
Gefahr ("real risk") – die bloße Möglichkeit genügt nicht – damit verbunden wären (VwGH 23.09.2004, Zahl 
2001/21/0137). 
 

In ständiger Rechtsprechung (siehe aktuell etwa VwGH 19.06.2017, Ra 2017/19/0095) trifft der 
Verwaltungsgerichtshof zum subsidiären Schutz in Afghanistan folgende Aussagen: 
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15 Nach der hg. Rechtsprechung ist bei der Prüfung betreffend die Zuerkennung von subsidiärem Schutz eine 
Einzelfallprüfung vorzunehmen, in deren Rahmen konkrete und nachvollziehbare Feststellungen zu der Frage zu 
treffen sind, ob einer Person im Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr ("real risk") einer 
gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung droht. Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen 
Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 
Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den 
Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine 
Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) 
nicht gedeckt werden können. Eine solche Situation ist nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die 
bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK reicht nicht aus. 
Vielmehr ist es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und 
konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. die hg. Erkenntnisse vom 25. Mai 
2016, Ra 2016/19/0036, und vom 25. April 2017, Ra 2016/01/0307, jeweils mit mwN). 
 

16 In diesem Zusammenhang ist neuerlich auf die ständige Judikatur des EGMR hinzuweisen, wonach es - 
abgesehen von Abschiebungen in Staaten, in denen die allgemeine Situation so schwerwiegend ist, dass die 
Rückführung eines abgelehnten Asylwerbers dorthin eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde - 
grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die 
Annahme eines Risikos darzulegen, dass ihr im Fall der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem 
Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde (vgl. den hg. Beschluss vom 23. Februar 2016, Ra 
2015/01/0134, mit Verweis auf das Urteil des EGMR vom 5. September 2013, I gegen Schweden, Nr. 61 
204/09). 
 

17 Was die spezifische Situation von Afghanistan betrifft, hat der Verwaltungsgerichthof in dem zitierten 
Beschluss Ra 2015/01/0134 auch auf die Rechtsprechung des EGMR in jüngst ergangenen Urteilen hingewiesen, 
wonach die allgemeine Situation in Afghanistan nicht so gelagert sei, dass die Ausweisung dorthin automatisch 
gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde. 
 

Ferner wies der VwGH (im Wege einer Amtsrevision durch das BFA) am 08.09.2017, Ra 2017/19/0118, auf 
Folgendes hin: 
 

Den Ausführungen des BVwG zur Verneinung einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul gestützt auf die 
UNHCR-Richtlinien ist zunächst entgegenzuhalten, dass weder in den Richtlinien vom April 2016 noch in den 
dazu ergangenen Anmerkungen vom Dezember 2016 an irgendeiner Stelle die Rede von einem "gesicherten" 
Zugang zu den genannten Kriterien ist und völlig offen bleibt, worin ein solcher besteht oder von wem ein 
solcher nach Ansicht des BVwG erteilt werden könnte. Weiters mag es zutreffen, dass alleinstehende 
Rückkehrer ohne familiären Rückhalt sowie finanzieller Unterstützung in Kabul (anfangs) mit wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten konfrontiert sind. Wie das BVwG jedoch feststellt, handelt es sich beim Mitbeteiligten um einen 
jungen und gesunden Mann, der über eine Schulbildung und Berufserfahrung verfügt, ledig ist und keine Kinder 
hat. Eine Beurteilung dahingehend, dass ihm eine Neuansiedlung in Kabul nicht zugemutet werden kann, lässt 
sich aus den getroffenen Feststellungen aber letztlich nicht ableiten. Abgesehen davon hat der Mitbeteiligte auch 
kein entsprechendes Vorbringen erstattet, aus dem sich die vom BVwG gezogenen Schlüsse auf die konkrete 
Situation des Mitbeteiligten ergeben würden. Vielmehr entsprechen die konkret auf die Person des Mitbeteiligten 
bezogenen Feststellungen den von UNHCR geforderten "bestimmten Umständen", nach denen es 
alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter ohne spezifische Vulnerabilität möglich sei, 
auch ohne Unterstützung durch die Familie in urbaner Umgebung zu leben. 
 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 
2005 nicht gegeben sind: 
 

Vom Bundesverwaltungsgericht wird nicht verkannt, dass die Heimatprovinz des Beschwerdeführers, Ghazni, zu 
den volatilen Provinzen in Südostafghanistan zählt, wo regierungsfeindliche aufständische Gruppen in den 
verschiedenen Distrikten aktiv sind und regelmäßig Operationen durchführen. Es wäre daher dem 
Beschwerdeführer im Fall der Rückkehr nach Afghanistan nicht möglich und zumutbar, von der Hauptstadt 
Kabul aus in seinen Heimatort in der Provinz Ghazni zu gelangen, da die Sicherheitslage in der Provinz Ghazni 
als dermaßen unsicher zu beurteilen ist, dass die Anreise des Beschwerdeführers gleichsam mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein verstärktes Risiko für seine Unversehrtheit mit sich bringen würde. Jedoch bestehen für 
den Beschwerdeführer innerstaatliche Fluchtalternativen für die Städte Kabul, Mazar-e Sharif und Herat. 

Dies aus nachfolgenden Erwägungen: 
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Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen arbeitsfähigen und gesunden jungen Mann, bei dem die 
grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Der Beschwerdeführer hat 
zudem Berufserfahrung sowohl in Afghanistan, als auch in Pakistan bzw. im Iran vorzuweisen, womit aber 
anzunehmen ist, dass er im Herkunftsstaat in der Lage sein wird, sich ein ausreichendes Auskommen zu sichern 
und somit nicht in eine hoffnungslose Lage kommen wird. Darüber hinaus geht das Bundesverwaltungsgericht 
davon aus, dass sich ein Teil der Familie des Beschwerdeführers nach wie vor in der Heimatprovinz des 
Beschwerdeführers aufhält (vgl. Beweiswürdigung), die den Beschwerdeführer im Fall einer Rückkehr finanziell 
(etwa durch Überweisungen) unterstützen kann. Selbst wenn – wie vom Beschwerdeführer behauptet – seine 
Familie nunmehr in Pakistan leben würde, bestünde auch dort die Möglichkeit, den Beschwerdeführer finanziell 
zu unterstützen (siehe die obigen Feststellungen: "Auszüge aus dem Bankensystem in Afghanistan"). 
 

Aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation geht überdies hervor, dass beispielsweise in Kabul 
sowie im Umland und auch in anderen Städten eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur Verfügung 
stehen. 
 

Aus den vom Bundesverwaltungsgericht herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen ergibt 
sich zudem, dass die Städte Kabul, Mazar-e Sharif und Herat – im Vergleich zu anderen Provinzen – nicht als 
derart unsicher qualifiziert werden können, dass es einem Beschwerdeführer von vornherein verunmöglicht 
würde, dorthin zurück zu gelangen. Kabul, Mazar-e Sharif und Herat verfügen über eine vergleichsweise gute 
Infrastruktur mit dem Bestehen eines Flughafens, der für den zivilen Flugverkehr geeignet ist. 
 

Was die Sicherheitslage im Raum Kabul betrifft, ist davon ausgehen, dass in der Hauptstadt Kabul die 
Sicherheitslage durch die ANSF trotz einzelner medienwirksamer Anschläge und häufigen Hinweisen auf 
Anschlagsplanungen unverändert überwiegend kontrollierbar ist. Auch geht aus dem in den 
Sachverhaltsfeststellungen herangezogenen Berichten nicht hervor, dass jedermann, der sich in Afghanistan, vor 
allem in den großen Städten, die sich in der Hand der Regierung befinden, aufhält, ein reales Risiko einer 
Verletzung nach Art. 2 und/oder 3 EMRK trifft. Zwar mag auch in den Städten, die sich in Regierungshand 
befinden, etwa in Kabul, die Sicherheitssituation angespannt, aber nicht so schlecht sein, dass sich eine solche 
Annahme rechtfertigen ließe. Nach den Berichten funktioniert in Kabul und auch in den anderen großen Städten 
zudem die Polizei und kann für Sicherheit sorgen. Eine Situation, in der jedermann gefährdet wäre, eine 
Verletzung der genannten relevanten Rechte zu erleiden, liegt in gesamt Afghanistan, insbesondere mit Blick auf 
Kabul, daher jedenfalls ebenso wenig vor, wie das reale Risiko, dass der Beschwerdeführer im gesamten 
Staatsgebiet als Zivilperson einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes ausgesetzt wäre. 
 

Im gegenständlichen Fall haben sich in einer Gesamtschau der Angaben des Beschwerdeführers und unter 
Berücksichtigung der zur aktuellen Lage in Afghanistan herangezogenen Erkenntnisquellen keine konkreten 
Anhaltspunkte dahingehend ergeben, wonach die unmittelbar nach erfolgter Rückkehr allenfalls drohenden 
Gefahren nach Art, Ausmaß und Intensität von einem solchen Gewicht wären, dass sich daraus bei objektiver 
Gesamtbetrachtung für den Beschwerdeführer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit das reale Risiko einer derart 
extremen Gefahrenlage ergeben würde, die im Lichte der oben angeführten Rechtsprechung einen 
außergewöhnlichen Umstand im Sinne des Art. 3 EMRK darstellen und somit einer Rückführung nach 
Afghanistan entgegenstehen würde. Die bloße Möglichkeit einer allenfalls drohenden extremen (allgemeinen) 
Gefahrenlage in Afghanistan reicht nicht aus, sondern es müssen vielmehr konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 
98/21/0427; 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028; konkret zu Afghanistan: zB Urteil des deutschen 
Bundesverwaltungsgerichts vom 29.06.2010, Zl. BVerwG 10 C 10.09; weiters EGMR 20.07.2010, N. gg. 
Schweden, Zl. 23505/09, Rz 52ff; 13.10.2011, Husseini gg. Schweden, Zl. 10611/09, Rz 84; 20.12.2011, J.H. 
gg. Vereinigtes Königreich, Zl. 48839/09, Rz 55). 
 

Durch eine Rückführung in den Herkunftsstaat würde der Beschwerdeführer somit nicht in Rechten nach Art. 2 
und 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische 
Menschenrechtskonvention - EMRK), BGBl. Nr. 210/1958 idgF, oder ihren relevanten Zusatzprotokollen Nr. 6 
über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985 idgF, und Nr. 13 über die vollständige Abschaffung 
der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005 idgF, verletzt werden. Weder droht im Herkunftsstaat durch direkte 
Einwirkung noch durch Folgen einer substanziell schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales 
Risiko einer Verletzung der oben genannten von der EMRK gewährleisteten Rechte. Dasselbe gilt für die reale 
Gefahr, der Todesstrafe unterworfen zu werden. Auch Anhaltspunkte dahingehend, dass eine Rückführung in 
den Herkunftsstaat für den Beschwerdeführer als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 
mit sich bringen würde, sind nicht hervorgekommen. 
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Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 
2005 als unbegründet abzuweisen. 
 

3. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 
Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und 
von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt wird sowie kein Fall der §§ 8 Abs. 3a 
oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts wegen oder 
auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zu erteilen: 
 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Abs. 1a FPG 
seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der 
Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder 
wurde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer 
Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, 
die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 
 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, 
insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 
 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht niedergelassen ist, 
Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen 
wurde oder erlassen hätte werden können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 
"Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 
 

Der Beschwerdeführer befindet sich erst seit November 2015 im Bundesgebiet und sein Aufenthalt ist nicht 
geduldet. Er ist nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und auch kein Opfer von Gewalt. Die 
Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 liegen daher 
nicht vor, wobei dies weder im Verfahren noch in der Beschwerde auch nur behauptet wurde. 
 

Im vorliegenden Verfahren erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz im Hinblick auf den 
Status des subsidiär Schutzberechtigten auch nicht gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 und ist auch keine 
Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 ergangen, wie aus dem Verfahrensgang ersichtlich ist. 
 

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem (§ 10 AsylG 2005) 
mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl 
bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen wird, und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm 
kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte 
Drittstaatsangehörige. 
 

Der Beschwerdeführer ist als Staatsangehöriger von Afghanistan kein begünstigter Drittstaatsangehöriger und es 
kommt ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zu, da mit der erfolgten Abweisung seines 
Antrags auf internationalen Schutz das Aufenthaltsrecht nach § 13 AsylG 2005 mit der Erlassung dieser 
Entscheidung endet. 
 

Gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts wegen oder 
auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung plus" zu erteilen, wenn 1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-
VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK geboten ist und 2. der 
Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 14a NAG erfüllt hat oder zum 
Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren Einkommen die monatliche 
Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. I Nr. 189/1955) 
erreicht wird. Nach § 55 Abs. 2 AsylG 2005, ist eine "Aufenthaltsberechtigung" zu erteilen, wenn nur die 
Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vorliegt. 
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§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 
 

(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß 
§ 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder 
Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur 
Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 
 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war, 
 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts, 
 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 
 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. 
 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des 
Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des 
Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein 
unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 
19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - Peukert, 
Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; Baumgartner, 
Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayer, 
Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger 
Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche 
zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 07.12.1981, B 
9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 
311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); 
EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, 
sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 
1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung 
zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 
 

Das Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK umfasst auch nicht formalisierte eheähnliche 
Lebensgemeinschaften zwischen Mann und Frau; bei solchen ist normalerweise das Zusammenleben der beiden 
Partner in einem gemeinsamen Haushalt erforderlich, es können aber auch andere Faktoren wie etwa die Dauer 
oder die Verbundenheit durch gemeinsame Kinder unter Beweis stellen, dass die Beziehung hinreichend 
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konstant ist (EGMR vom 27.10.1994, 18535/91 Kroon und andere gg. die Niederlande, Z 30; EGMR vom 
22.04.1997, 21.830/93, X,Y und Z gg. Vereinigtes Köngreich, Z 36) 
 

Art. 8 EMRK schützt unter anderem sowohl die individuelle Selbstbestimmung und persönliche Identität, als 
auch die freie Gestaltung der Lebensführung. Zum geschützten Privatleben gehört das Netzwerk der 
gewachsenen persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bindungen (EGMR vom 09.10.2003, 48321/99, 
Slivenko gg. Lettland). So können persönliche Beziehungen, die nicht unter das Familienleben fallen, sehr wohl 
als "Privatleben" relevant sein. 
 

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen stellen regelmäßig einen Eingriff in das Privatleben dar, weil sie die 
betroffene Person aus ihrem sozialen Umfeld herausreißen. Nach der Rechtsprechung des EGMR hängt es von 
den Umständen des jeweiligen Falles ab, ob es angebracht ist, sich eher auf den Gesichtspunkt des 
Familienlebens zu konzentrieren als auf den des Privatlebens (EGMR 23.04.2015, 38030/12, Khan, Rn. 38; 
05.07.2005, Große Kammer, 46410/99, Üner, Rn. 59). Die Prüfung am Maßstab des Privatlebens ist jedoch 
weniger streng als jene am Maßstab des Familienlebens, weshalb letztere in der Praxis im Vordergrund steht 
(Ewald Wiederin, Schutz der Privatsphäre, in: 

Merten/Papier/Kucsko-Stadlmayer [Hg.], Handbuch der Grundrechte VII/1, 2. Aufl., § 10, Rn. 52). 
 

Nach ständiger Rechtsprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts kommt dem öffentlichen Interesse aus der 
Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung iSd Art 8 Abs 2 EMRK ein hoher 
Stellenwert zu. Der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof haben in ihrer Judikatur ein 
öffentliches Interesse in dem Sinne bejaht, als eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende 
Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland 
aufhalten durften, verhindert werden soll (VfSlg. 17.516 und VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479). 
 

Der Beschwerdeführer ist zum Aufenthalt in Österreich nur auf Grund eines Antrages auf internationalen Schutz, 
der sich als nicht begründet erwiesen hat, berechtigt gewesen. Anhaltspunkte dafür, dass ihm ein nicht auf 
asylrechtliche Bestimmungen gestütztes Aufenthaltsrecht zukäme, sind nicht ersichtlich. Darüber hinaus sind 
keine Hinweise für eine ausreichend intensive Beziehung zu allfälligen in Österreich aufhältigen 
Familienangehörigen oder ihm sonst besonders nahestehende Personen hervorgekommen. Zwar lebt nach den 
Aussagen des Beschwerdeführers ein Cousin des Beschwerdeführers in Österreich, jedoch leben sämtliche 
andere Familienangehörige (darunter seine Frau und den drei Kindern) in Pakistan bzw. in Afghanistan. 
 

Im Hinblick auf die Zeitspanne, seit der sich der Beschwerdeführer in Österreich aufhält (November 2015), kann 
selbst unter Miteinbeziehung integrativer Merkmale – wie etwa Unbescholtenheit – eine von Art. 8 EMRK 
geschützte "Aufenthaltsverfestigung" noch nicht angenommen werden (vgl. VwGH 26.06.2007, Zl. 
2007/01/0479, wonach ein dreijähriger Aufenthalt "jedenfalls" nicht ausreichte, um daraus eine rechtlich 
relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abzuleiten; vgl. auch VwGH 20.12.2007, Zl. 2007/21/0437, zu § 66 
Abs. 1 FPG, wonach der 6-jährigen Aufenthaltsdauer eines Fremden im Bundesgebiet, der Unbescholtenheit, 
eine feste soziale Integration, gute Deutschkenntnisse sowie einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, jedoch 
keine Familienangehörigen geltend machen konnte, in einer Interessensabwägung keine derartige "verdichtete 
Integration" zugestanden wurde, da der Aufenthalt "letztlich nur auf einem unbegründeten Asylantrag fußte"; 
ähnlich auch VwGH 25.02.2010, Zl. 2010/18/0026; VwGH 30.04.2009, Zl. 2009/21/0086; VwGH 08.07.2009, 
Zl. 2008/21/0533; VwGH 08.03.2005, 2004/18/0354). Somit kann nicht festgestellt werden, dass dem 
subjektiven Interesse des Beschwerdeführers am Verbleib im Inland Vorzug gegenüber dem maßgeblichen 
öffentlichen an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften, denen 
aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher 
Stellenwert zukommt (vgl. VwGH 22.01.2013, Zl. 2011/18/0036; VwGH 10.05.2011, Zl. 2011/18/0100; VwGH 
22.03.2011, Zl. 2007/18/0628; VwGH 26.11.2009, Zl. 2007/18/0305), zu geben ist. 
 

Der Beschwerdeführer besucht zwar einen Deutschkurs, verfügt jedoch noch nicht über einen (auch einfachen) 
Abschluss. Zudem geht der Beschwerdeführer in Österreich keiner entgeltlichen Tätigkeit nach und verfügt auch 
nicht über eine Einstellungszusage. Im Übrigen bewirkt der Umstand, dass der Beschwerdeführer in Österreich 
nicht straffällig geworden ist, keine Erhöhung des Gewichtes der Schutzwürdigkeit von persönlichen Interessen 
an einem Aufenthalt in Österreich, da das Fehlen ausreichender Unterhaltsmittel und die Begehung von 
Straftaten eigene Gründe für die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen darstellen (VwGH 
24.07.2002, 2002/18/0112). 
 

Es ist davon auszugehen, dass die Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib im Bundesgebiet nur 
geringes Gewicht haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den 
Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus der Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem 
nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt, in den Hintergrund 
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treten. Die Verfügung der Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall dringend geboten und 
erscheint auch nicht unverhältnismäßig. 
 

Daher sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung nach 
 

§ 55 AsylG nicht gegeben. 
 

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, dass eine 
Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es 
sei denn, dass dies aus vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. 
 

Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 
zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 
verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 
 

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme 
bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 
der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche 
Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005). 
 

Nach § 50 Abs. 3 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung 
einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht. 
 

Die Zulässigkeit der Abschiebung des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat ist gegeben, da nach den die 
Abweisung seines Antrages auf internationalen Schutz tragenden Feststellungen der vorliegenden Entscheidung 
keine Gründe vorliegen, aus denen sich eine Unzulässigkeit der Abschiebung im Sinne des § 50 FPG ergeben 
würde. Wie bereits oben ausgeführt sieht auch der EGMR in seiner jüngsten Rechtsprechung die allgemeine 
Situation in Afghanistan nicht so gelagert, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen Art 3 EMRK 
verstoßen würde. 
 

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist für die freiwillige 
Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 55 Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft 
des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, 
dass besondere Umstände, die der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu 
berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen. 
 

Da derartige Gründe im Verfahren nicht vorgebracht wurden, ist die Frist zu Recht mit 2 Wochen festgelegt 
worden. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen (siehe dazu insbesondere die unter A) zitierte Judikatur). Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf 
eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 

European Case Law Identifier 

ECLI:AT:BVWG:2017:W123.2132903.1.00 


